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1 Neue Rechengrößen 2009 

 West Ost 

Renten- und Arbeitslosenversicherung 
64.800 € 
(5.400 €) 

54.600 € 
(4.550 €) 

Kranken und Pflegeversicherung 
44.100 € 
(3.675 €) 

44.100 € 
(3.675 €) 

Jahresarbeitsentgeltgrenze §6 Abs. 1 48.600 €  

Besondere Jahresentgeltgrenze §6 Abs. 1 44.100 €  

   

Rentenversicherung 19,9%  

Arbeitslosenversicherung (war in 2008: 3,3%) 2,8%  

Pflegeversicherung 1,95%  

Krankenversicherung allgemein 

Inkl. Zuschlag Arbeitnehmer 0,9% 
15,5%  

Krankenversicherung ermäßigt 14,9%  

Insolvenzgeldumlage 0.1%  

   

Freiwilliger Höchstzuschuss des Arbeitgebers für PKV 268,28 €  

Gleitzonenfaktor 0,7472  

Geringfügigkeitsgrenze 400,00 €  
 

2 Steuer 

2.1 Elsterschnittstelle 

Ab Januar 2009 wird für die Übertragung der Lohnsteuerbescheinigungen ein Zertifikat benötigt. 
Zur Beantragung dieses Zertifikates hat das Finanzamt in 2008 aufgefordert. Sie können das 
Zertifikat auf der Internetseite https://www.elsteronline.de/eportal/ beantragen. 

 

Auf der Internetseite haben Sie die Möglichkeit, die Anmeldung auf drei verschiedene Weisen 
durchzuführen. Für das Übertragen der Lohnsteuerbescheinigungen genügt die kostenlose Basic-
Version. Während der Registrierung werden Sie aufgefordert, eine 6-stellige PIN einzugeben.  
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Die PIN ist eine von Ihnen gewählte Zahl, die auch beim Einlesen des Zertifikates abgefragt wird. 

Wenn die Registrierung auf der Elster-Homepage durchgeführt wurde, laden Sie bitte die 
Zertifikatsdatei (*.pfx) herunter. Diese lesen Sie in den Einstellungen von TOPIX:8 unter 
Einstellungen > Schnittstellen > Finanzamtmeldungen ein. 

 

 

Wenn das Zertifikat erfolgreich eingelesen wurde, können Sie das hieran erkennen. 

 

Das Zertifikat ist mandantenübergreifend und muss nur im Hauptmandanten eingelesen werden. 

☞ Bitte beachten Sie, dass mit der neuen TOPIX:8 Version kein Java 1.4 mehr 
unterstützt wird. Bitte aktualisieren Sie dementsprechend Ihr System auf Java 1.5 
oder 1.6. 
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2.2 Gruppenbesteuerung 

Bestimmte geldwerte Vorteile/Nebenleistungen können unabhängig vom Mitarbeiter pauschal 
besteuert werden. Hierzu finden Sie in TOPIX:8 unter Einstellungen > Lohnbuchhaltung > 
Gruppenbesteuerung die Möglichkeit die pauschale Besteuerung durchzuführen. 

 

Im § 37b EStG gibt es ab 01.01.2009 eine Änderung, die die Gruppenbesteuerung betrifft. Die SV-
Pflicht fällt weg, wenn es sich um Zuwendungen nach §37b EStG für Fremdpersonen handelt. 
Hier ist dann nur eine pauschale Besteuerung nötig. 

Wenn es sich um Zuwendungen für eigene Mitarbeiter handelt, sind diese weiterhin wie bisher 
mit der Lohnart 406 (pauschal steuerpflichtig/SV-pflichtig) abzurechnen. 
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2.3 Lohnsteueranmeldung 2009 

Die pauschale Steuer nach §37b finden Sie ab Januar 2009 in der Lohnsteuerbescheinigung unter 
Kennziffer (KZ) 44. Hierin fließen die abgerechneten Pauschalsteuern aus: 

 Lohnart 406 = Sachbezug §37b (SV-pflichtig) 

 Gruppenbesteuerung mit 30% nach §37b EStG 

Sämtliche anderen pauschalen Steuern werden weiterhin wie bisher in der KZ 41 berücksichtigt. 
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3 Unfallversicherung/Berufsgenossenschaft 

Das sozialversicherungsrechtliche Meldeverfahren wird ab 01.01.2009 erweitert. Arbeitgeber 
müssen künftig im Rahmen der Jahresmeldung und der Abmeldung Daten, die die gesetzliche 
Unfallversicherung ihrer Beschäftigten betreffen, personenbezogen an die Einzugsstellen 
melden, § 28a Abs. 3 SGB IV. Dazu gibt es einen neuen Datenbaustein (DBUV), der bei allen 
Entgeltmeldungen (Abgabegründe 30-57, 70-72) mitgesendet wird. Die Einzugsstellen für den 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag sind in der Regel die Krankenkassen und die Deutsche 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See („Minijob-Zentrale"). 

Zu melden sind folgende Daten: 

 das in der Unfallversicherung beitragspflichtige Arbeitsentgelt 

 die von den Beschäftigten geleisteten Arbeitsstunden 

 die Kundennummer/Mitgliedsnummer des Handwerksbetriebes/Beschäftigungsbetriebes bei 
der Berufsgenossenschaft 

 die Betriebsnummer der zuständigen Berufsgenossenschaft 

 die anzuwendende Gefahrentarifstelle 

3.1 Einrichtung in TOPIX:8 - Einstellungen 

TOPIX:8 kennt alle Berufsgenossenschaften und alle Gefahrentarifstellen der einzelnen Berufs-
genossenschaften. Zusätzlich kennt TOPIX:8 auch alle Höchstgrenzen oder Mindestgrenzen der 
Berufsgenossenschaften. Diese werden automatisch regelmäßig aktualisiert. Die hieraus 
berechneten Daten werden mit den „Meldungen nach DEÜV“ gesendet.  

☞ Bitte beachten Sie, dass TOPIX:8 bereits alle Daten meldet, die im Kalenderjahr 2009 
erstellt werden, auch wenn diese das Kalenderjahr 2008 betreffen! 

Damit die Daten ordnungsgemäß gemeldet werden können, sind einige Einstellungen nötig: 

 Im Menü TOPIX8 > Einstellungen > Lohnbuchhaltung > Krankenkasse/Berufsgenossenschaft 
aufrufen 

  

 Die Betriebsnummer der Berufsgenossenschaft eingeben (hierzu können Sie die Auswahlliste 
der Berufsgenossenschaften aufrufen) 

 Ihre Kundennummer/Mitgliedsnummer bei der Berufsgenossenschaft eingeben.  
Falls Ihre Berufsgenossenschaft mit einer anderen Berufsgenossenschaft fusionierte, gibt 
TOPX:8 eine Meldung aus und ordnet automatisch die neue Berufsgenossenschaft zu. 
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3.2 Einrichtung in TOPIX:8 – Mitarbeiter 

Für Ihre jeweiligen Mitarbeiter nehmen Sie im Menü Stamm > Mitarbeiter > Lohnstammdaten > 
Sozialversicherung die entsprechenden Einstellungen vor: 

 Berufgenossenschaft Berufsgenossenschaftsliste Ja/Nein 

 Gefahrentarifstelle: siehe Schreiben Ihrer Berufsgenossenschaft 

  

(In der Auswahlliste im Feld Gefahrentarifstelle finden Sie alle für Ihre Berufsgenossenschaft 
zutreffenden Gefahrentarifstellen.) 

  

 

Pflichtfelder (nach Aktivierung der Berufsgenossenschaft im Mitarbeiter): 

 Gefahrentarifstelle (im Menü Stamm > Mitarbeiter > Lohnstammdaten > Sozialversicherung > 
Berufsgenossenschaft) 

 Arbeitstage pro Woche (im Menü Stamm > Mitarbeiter > Allgemein > Kalender) 

 Wochenstunden (im Menü Stamm > Mitarbeiter > Allgemein > Kalender)  

  

 Jahresurlaub 

 . 

Diese Felder werden für die Berechnung der zu übermittelnden Arbeitsstunden benötigt. Es werden 
alle Arbeitstage (ohne Feiertage) im Meldezeitraum mit den „Tagesstunden“ multipliziert, und 
anschließend werden die anteiligen Stunden des Jahresurlaubs davon abgezogen. (Wochenstunden / 
Arbeitstage = Tagesstunden) 

 

Bei Einsatz der TOPIX:8 Zeiterfassung, liegen die genauen Arbeitsstunden vor, so dass diese 
gemeldet werden. 
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Eine Änderung der Gefahrentarifstelle für mehrere Mitarbeiter können Sie in einem Arbeitsschritt 
über das Menü Bearbeiten > Automatisch Ändern eintragen. 

 

☞ Trotz der neuen Meldepflicht müssen weiterhin für die Meldezeiträume 2008, 2009 
und 2010 die manuellen Meldungen an die Berufsgenossenschaften erfolgen. Aus 
diesem Grund haben die Felder „Gefahrenklasse“ und „Berufsgenossenschafts-
stunden“ weiterhin Verwendung.  

 



10 Schulung: Lohnbuchhaltung Änderungen 2009 TOPIX:8  

3.3 Ausdrucke 

Ausdruck „Lohnkonto“ 

Im Lohnkonto unter „Meldungen nach DEÜV“ finden Sie die gemeldeten Beträge (Feld: BG-Entg. 
und BG-Tarif) sowie die Gefahrentarifstelle der jeweiligen Meldung. 

 

Ausdruck „Meldebescheinigung nach §25 DEÜV“ 

Der Ausdruck wurde um die berufsgenossenschaftlichen Meldedaten erweitert: 
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Die Voransicht der Meldungen („M“) nach DEÜV wurde um die Felder der Berufsgenossenschaft 
erweitert. Damit können Sie die errechneten Werte prüfen. Beachten Sie bitte dabei, dass hier 
das Arbeitsentgelt zum besseren Vergleich nicht auf die Höchstgrenze gekürzt wurde. 
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4 Insolvenzgeldumlage 

Die Insolvenzgeldumlage wurde bisher von den Berufsgenossenschaften erhoben und wird ab 
01.01.2009 Bestandteil des Gesamtsozialversicherungsbeitrages, den die Arbeitgeber monatlich 
abführen müssen. Der einheitliche Umlagesatz wird jährlich vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales festgelegt und beträgt 0,1% für 2009. Dieser Wert ist fest in TOPIX:8 hinterlegt. 

Die Umlage wird für alle sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ermittelt. Mitarbeiter, die 
als Personengruppe „keine“ hinterlegt haben, werden nicht berücksichtigt. 

Bemessungsgrundlage:  

 RV-pflichtiges Entgelt  

 Einmalbezüge 

 RV-Gleitzonenentgelt. 

 Geringfügig Beschäftigte mit Verzicht auf RV-Freiheit (tatsächliches Entgelt und nicht 
Mindestbetrag 150,00 €) 

Da die Beitragsnachweise Januar 2009 im Falle der Schätzung auch eine Insolvenzgeldumlage 
enthalten müssen, wird dieser Beitrag auf Basis der Dezember- Lohnabrechnungen geschätzt 
und in den Beitragsnachweis Januar übernommen. 

Die Lohnart 930 „Insolvenzumlage“ wird automatisch angelegt. Dieser Lohnart wurden die 
gleichen FIBU-Konten zugeordnet, die auch bei der Umlage verwendet werden. Prüfen Sie ggf. 
diese Konten. 

 
In der Lohnabrechnung sieht es folgendermaßen aus: 
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Die Insolvenzgeldumlage wird mit den Beitragsnachweisen monatlich an die Krankenkassen 
gemeldet. Hierfür wurde die Beitragsgruppe 0400 durch die Beitragsgruppe 0050 ersetzt. 

 

Die Umlagebeträge finden Sie auch in der Beitragsabrechnung. 
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5 Sofortmeldungen 

Für Wirtschaftszweige, in denen das Risiko erhöhter Schwarzarbeit gegeben ist, ist ab 
01.01.2009 eine Sofortmeldung verpflichtend abzugeben.  

Die verpflichtende Sofortmeldung betrifft die Wirtschaftszweige: 

1. Baugewerbe 
2. Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe 
3. Personenbeförderungsgewerbe 
4. Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe 
5. Schaustellergewerbe 
6. Unternehmen der Forstwirtschaft 
7. Gebäudereinigungsgewerbe 
8. Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen 

9. Fleischwirtschaft 

 

Die Sofortmeldung muss vor Beginn der Beschäftigung abgegeben werden und hat deshalb über 
SV-Net zu erfolgen. Folgende Daten sind hierfür nötig: 

• Namen 

• SV-Nummer des Arbeitsnehmers 

• Betriebsnummer des Arbeitgebers 

• Beginn der Beschäftigung 

Die Sofortmeldung (Meldegrund 20), die an die Rentenversicherung gesendet wird, ersetzt nicht 
die Anmeldung! Diese wird weiterhin von TOPIX.8 erstellt und übermittelt.  

 

6 Korrekturen aus 2008 

Wegen der Einführung des Gesundheitsfonds ab 01.01.09 kommt es zu einer Abgrenzung der 
Beiträge zum 31.12.08. Dies bedeutet, dass sämtliche Beiträge, die das Kalenderjahr 2008 oder 
früher betreffen, über einen Korrekturbeitragsnachweis an die Krankenkassen gemeldet 
werden müssen.  

Folgende Sachverhalte betreffen diese Korrekturen 

 Schätzung 
Unterschiedsbetrag zwischen der Schätzung und dem tatsächlichen Beitrag aus der 
Dezemberabrechnung 

 Rückrechnung/Aufrollung und Beitragsnachzahlungen 
Manuelle Korrekturen, die dem Abrechnungszeitraum vor dem 01.01.09 zuzurechnen sind.  

 Märzklausel 
Beiträge im Rahmen der Märzklausel aus Einmalzahlungen, die im ersten Quartal 2009 
gezahlt werden. 

TOPIX:8 ermöglicht eine Korrektur von Beiträgen rückwirkend bis 01.01.2007. Bei der Erstellung 
der monatlichen Beitragsnachweise prüft das Programm, ob für einen Zeitraum vor dem 01.01.09 
Korrekturen vorgenommen wurden. Ist dies der Fall, werden die ursprünglichen Beitragsnach-
weise korrigiert und als ungesendet markiert. Bei der nächsten Übermittlung werden diese 
inklusive der Korrekturen erneut gesendet. 
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7 Neuerungen im Bereich Sozialversicherung 

7.1 Zertifizierung 

Wenn Ihr Zertifikat in naher Zukunft endet, können Sie dieses unter Einstellungen > Schnitt-
stellen > Sozialversicherungsmeldungen neu beantragen bzw. verlängern, indem Sie auf den 
Button „E-Mail Antrag stellen“ klicken. 

 

 

Die Zertifikatsantwort nach einem Zertifikatsantrag der ITSG wird nun automatisch eingelesen, 
manuelles Einlesen ist nicht mehr notwendig. 

☞ Beachten Sie bitte, dass die Beantragung und Rücksendung des Zertifikates einige 
Tage in Anspruch nimmt und während dieser Zeit eine Sendung von 
Beitragsnachweisen nicht möglich ist. 

Weitere Hinweise zur Erstellung des Zertifikats finden Sie im Ordner Dokumentation in der Datei 
„Sozialmeldungen.pdf“. 
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7.2 Weitere Änderungen 

Jahresmeldungen 

Die Jahresmeldungen für 2008 werden automatisch mit der Erstellung der Beitragsnachweise 
generiert. Sollten Sie aus zeitlichen Gründen die Jahresmeldungen vor dem Termin der 
Beitragsnachweise nicht prüfen können, löschen Sie die Jahresmeldungen, indem Sie sie 
markieren und auf löschen klicken.  

Nach Versenden der Beitragsnachweise müssen diese über „Meldungen nach DEÜV für alle 
Mitarbeiter“ sofort neu erzeugt werden. Nach erfolgreicher Prüfung können diese dann 
unabhängig von den Beitragsnachweisen versendet werden. 

 

Gesonderte Meldung vor Rentenbeginn 
Beim Antrag auf Altersrente ermöglicht die gesonderte Meldung eine endgültige Feststellung der 
Altersrente vor Eintritt des Rentenfalls und gewährleistet die Nahtlosigkeit zwischen dem Bezug 
von Arbeitsentgelt, einer Sozialleistung oder Zeit der nicht erwerbsmäßigen Pflegetätigkeit und 
der Altersrente.  

Arbeitgeber haben diese gesonderte Meldung auf Verlangen der Arbeitnehmer frühestens mit 
der Entgeltabrechnung, die den letzten Tag des vierten Kalendermonats vor Rentenbeginn, zu 
erstellen. 

Bitte beachten Sie, dass das Datum automatisch auf das Ende des Monats angepasst wird. 

 

Meldungen nach DEÜV im Web-Client 

Im Personalportal des WEB-Clients gibt es nun die "Meldungen nach DEÜV". Dort kann der 
Mitarbeiter alle Meldungen einsehen und drucken. 
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Meldungen per E-Mail an Mitarbeiter 

Im Menü Stamm > Mitarbeiter gibt es nun die Möglichkeit, die Meldungen nach DEÜV per E-Mail 
an die Mitarbeiter zu versenden. Die Meldung wird an die E-Mail-Adresse versendet, die im 
Mitarbeiter unter Allgemein > Mitarbeiter eingetragen ist. 

☞ Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies unverschlüsselt und auf eigene 
Verantwortung erfolgt.  

 

Geänderte Berechnungsmethode der SV-Beiträge für Einmalbezüge 

Die Berechnungsmethode der Sozialversicherungsbeiträge für Einmalbezüge wurde in TOPIX:8 
geändert. Die Ermittlung des künftig noch zu zahlenden Arbeitslohnes erfolgt auf der Grundlage 
des laufenden Monats. 

Hinterlegung einer Krankentagegelversicherung für privat Krankenversicherte 

Durch die Unterscheidung der Unterbrechungen für privat Krankenversicherte zwischen privat 
Krankenversicherte ohne Krankentagegeld (2.5) und Krankentagegeld für privat 
Krankenversicherte (4.1), ist es nun nötig dieses im Mitarbeiter zu hinterlegen (Ja/Nein). 

 

Wegen Wegfall des erhöhten Beitragssatzes ggf. Beitragsschlüsselsatz umstellen 

Durch den Wegfall des erhöhten Beitragssatzes wird aus Kompatibilitätsgründen in den 
Beitragssätzen der erhöhte Beitrag auf 99,99% festgeschrieben. Dieser Prozentsatz hat keine 
Auswirkungen auf Ihre Abrechnungen.  

Mitarbeiter mit dem Beitragsgruppenschlüssel KV = 2 müssen Sie umstellen auf KV = 1 bzw. 3. 
Dies erzeugt eine Ab- und Anmeldung wegen Änderung des Beitragsgruppenschlüssels.  

Sollten Sie dennoch einen Mitarbeiter mit einem erhöhten Beitragssatz abrechnen, wird keine 
Abrechung erstellt, sie werden aber im Berichtsfenster auf den Fehler hingewiesen. 



18 Schulung: Lohnbuchhaltung Änderungen 2009 TOPIX:8  

8 Neuerungen im Bereich Mitarbeiter 

8.1 Nebenleistungen 

In der Maske Mitarbeiter gibt es unter den Lohnstammdaten den neuen Punkt Nebenleistungen. 
Dort finden Sie nun die Daten zum Firmenwagen zur Pfändung. 

Sie haben jetzt die Möglichkeit, die Daten für mehrere Firmenwagen zu pflegen und abgelegte 
werden nicht mehr überschrieben.  

Der Firmenwagenassistent befindet sich weiterhin in den Lohnarten. 

 

Zusätzlich können Sie hier die Verträge für die Zukunftssicherung erfassen. Dies hat den Vorteil, 
dass die Lohnarten automatisch je nach Art der Zukunftssicherung eingesetzt werden. 
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8.2 Urlaubskalender 

Im Urlaubskalender gibt es neue Funktionen: 

 

Der Urlaubsanspruch wird nun automatisch anteilig entsprechend des Eintritts oder Austritts 
berechnet. Es werden auch mehrere Ein- und Austritte im Jahr beachtet. 

Felderklärungen: 

 Ankreuzfeld: Anspruch anteilig bis Heute berechnen  
Kreuzt man die „Anteilsberechnung“ an, wird der Urlaubsanspruch bis zum heutigen Tag 
berechnet 

 Feld: Anspruch Heute  
Im Allgemeinen ist der Anspruch Heute gleich dem Urlaubsanspruch bis zum Ende des 
Kalenderjahres bzw. dem unterjährigen Austritt. 

 Feld: Verbraucht 
Die Urlaubstage, die bis heute in diesem Jahr verbraucht wurden. 

 Feld: Verplant 
Urlaubstage, die in dem Kalenderjahr in der Zukunft liegen 

 Feld: Verfügbar 
Tage, die noch verplant werden können 
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8.3 Benachrichtigungen 

Der Menüpunkt Allgemein > Benachrichtigungen ermöglicht Mitarbeiter per E-Mail 
benachrichtigen zu lassen, wenn folgende Ereignisse eintreten: 

- Geburtstag 

- Probezeitende 

- Ende Arbeitsvertrag 

- Lehrjahresende 

Folgende Daten müssen dafür gepflegt werden: 

 

Entsprechend der Auswahl erhält der Mitarbeiter ein E-Mail, sofern unter Allgemein > Mitarbeiter 
eine E-Mail Adresse eingetragen ist.  
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8.4 Neue Unterbrechungsgründe 

Mit der Reform der Pflegeversicherung wurde für Arbeitnehmer ab 01.07.2008 ein Recht auf 
Pflegezeit eingeführt. Hierfür sind neue Unterbrechungsgründe für eventuelle SV-Meldungen 
nötig. 

1.5 Pflegezeit 

1.6 Kurzzeitige Arbeitsverhinderung wegen Pflege (bis zu 10 Arbeitstagen) 
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8.5 Benutzerberechtigungen 

Sie haben in TOPIX:8 nun die Möglichkeit, die Benutzerberechtigungen im Menü Stamm > 
Mitarbeiter noch differenzierter zu vergeben. 

 

8.6 Weitere Änderungen 

Prüfroutine für Krankenkassen erweitert 

Zu den Ihnen schon bekannten Prüfroutinen wird nun in TOPIX:8 zusätzlich die Krankenkasse auf 
den richtigen Rechtskreis (Ost/West) geprüft. 

Dialog Mitarbeiter neu sortiert 

Die Seiten der Mitarbeitermaske wurden neu sortiert, Geburt, Bank und Bemerkung wurden 
zusammengefasst. 

Feld Identifikationsnummer  

Im Dialog Mitarbeiter bearbeiten > Lohnstammdaten > Steuerkarte finden Sie unter der Gruppe 
Steuerkarte das Feld Identifikationsnummer. Es wird gegenwärtig nur als Warnfeld angezeigt, 
sollte aber von Ihnen gefüllt werden. Ab dem Jahr 2010 wird das Feld Identifikationsnummer ein 
Pflichtfeld sein. 
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9 Aufrollung 

In TOPIX:8 gibt es eine Einstellung, mit der Sie die automatische Aufrollung aktivieren können. 

 

Bitte beachten Sie:  

 Korrekturen für das Finanzamt müssen manuell für den betreffenden Monat erstellt werden 

 Buchungsbelege müssen storniert und neu erzeugt werden, es gibt zur Zeit noch keine 
Differenzbuchungsbelege 

 Bitte prüfen Sie auch eventuelle Zahlungsvorschläge 

 

 

10 Jahreswechseltätigkeiten 

 Steuerzertifikat beantragen  

 Lohnsteuerbescheinigungen (für Lohnsteuer zum 28.02.) erstellen 

 Berufsgenossenschaft in den Einstellungen und in den Mitarbeitern einpflegen 

 Wegfall der erhöhten Beitragsgruppe prüfen 

 Resturlaub übernehmen (Automatisch ändern) 

 3 Jahres Frist bei der Pflichtversicherung prüfen 

 Fehlerscheck bei den Mitarbeitern durchführen 


